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den Industrie- und Spezialbau, die VVB der 
Baumaterialienindustrie und die Bezirksbau
ämter eigenverantwortlich die Perspektiv- und 
Jahrespläne Neue Technik. Sie führen mit ihren 
Wissenschaftlich-technischen Zentren, den Insti
tuten, den Gruppen Neue Technik der Bezirks
bauämter sowie den Forschungs- und Entwick
lungsstellen für ihren Zweig erzeugnis- und ver
fahrensgebundene Forschungsaufgaben durch. 
Die wirtschaftsleitenden Organe bzw. Betriebe 
des Bauwesens schließen mit Instituten der 
Deutschen Bauakademie und anderen wissen
schaftlichen Einrichtungen der Volkswirtschaft 
Verträge über die Durchführung von Forschungs
arbeiten und die Einführung von Forschungs
ergebnissen in die Praxis ab. Sie finanzieren 
ihre Forschungs- und Entwicklungsaufgaben aus 
dem Fonds Technik.

Dem Forschungsrat der Deutschen Demokrati
schen Republik wird empfohlen, seine Arbeit zu 
Problemen der Bauforschung, insbesondere für 
die Entwicklung neuer Erzeugnisse, Verfahren 
und Technologien in der Baumaterialienindu
strie, zu verstärken und an der Verallgemeine
rung der neuesten Erkenntnisse und Erfahrun
gen anderer Disziplinen der Wissenschaft und 
anderer Zweige der Volkswirtschaft für das 
Bauwesen mitzuarbeiten.

2. Die Erhöhung des Nutzeffektes der Investitionen 
durch optimale Projektierung

Zur Erhöhung des Nutzeffektes der Investitionen, 
insbesondere durch die Senkung des Investitions
und Bauaufwandes, sind in der bautechnischen 
Projektierung alle Anstrengungen auf die schnelle 
Überleitung der Forschungsergebnisse in die Pro
duktion, die Durchsetzung einer einheitlichen tech
nischen Politik und die Ausarbeitung volkswirt
schaftlich optimaler Projektlösungen zu konzen
trieren. Die Typenprojektierung ist mit Hilfe 
moderner Projektierungsmethoden und -verfah
ren, wie z. B. der Katalogprojektierung, zur Haupt
methode der Projektierung zu entwickeln.

Zur Senkung des Bauaufwandes und der Baukosten 
sowie zur Rationalisierung der Projektierungs
arbeiten ist die Leitung der Projektierung mit öko
nomischen Mitteln weiter zu vervollkommnen.

a) Die Plan- und Investitionsträger haben ihre Ver
antwortung für die Vorbereitung und Durch
führung der Investitionen umfassend wahrzu
nehmen. Mit den Technisch-ökonomischen 
Zielstellungen sind den Projektierungseinrich
tungen wissenschaftlich begründete technisch
ökonomische Kennziffern vorzugeben.

b) In der Projektierung sind zur Erreichung des 
wissenschaftlich-technischen Höchststandes bei 
Anwendung der modernen Rechentechnik Vari
anten für die optimalste Projektlösung auszu
arbeiten und die Aufgabenstellungen für Inve
stitionsvorhaben und Typenunterlagen zu ver
teidigen.

Ausgehend vom Zweck des Bauwerkes und von 
exakten Kostenvergleichen sind in Überein
stimmung mit der materiellen Basis alle Mög

lichkeiten der Anwendung der verschiedenen 
Montagebauweisen und anderer industrieller 
Bauweisen auszuschöpfen, um billiger, leichter 
und effektiver zu bauen.

c) Die Spezialisierung der VEB Industrieprojektie
rung und Hochbauprojektierung ist weiter zu 
vervollkommnen. Den ständigen baütechnischen 
Projektierungseinrichtungen ist als Spezialpro
jektanten ab 1966 die volle Verantwortung für 
die Ausarbeitung und ständige Vervollkomm
nung der Typenprojekte zu übertragen. Die Aus
arbeitung hat in Zusammenarbeit mit den Plan
trägern, den Räten der Bezirke sowie mit der 
Vorfertigungs- und Bauindustrie zu erfolgen. 
Es ist eine größere Anpassungsfähigkeit bzw. 
Variabilität hinsichtlich der Verwendung ört
licher Baustoffe sowie der Kapazitäten und 
Funktion der Gebäude und Anlagen zu gewähr
leisten. Mit der Einführung der Katalogprojek
tierung im Landwirtschaftsbau ist 1966 zu begin
nen.

d) Zur Entwicklung einer auf die Erhöhung des 
Nutzeffektes gerichteten schöpferischen Arbeit 
durch die Projektanten sind durch das Ministe
rium für Bauwesen die baurechtlichen Vor
schriften, Genehmigungsverfahren, Verwen
dungsverbote, TGL und Standards zu überprü
fen und entsprechend den neuen Bedingungen 
zu verändern. Es ist dazu überzugehen, nur die 
wichtigsten Grundsätze verbindlich festzulegen 
und darüber hinaus solche Regelungen zu tref
fen, die technisch und ökonomisch zweckmäßige 
Verbesserungen im konkreten Fall zulassen. Neue 
TGL und Standards sind nur am 1. Januar und 
1. Juli des laufenden Jahres in Kraft zu setzen. 
Die Auswirkungen auf die Auftraggeber sind 
exakt zu errechnen. Der volkswirtschaftliche 
Nutzen ist nachzuweisen.

III.

Die vorrangige Entwicklung 
der Baumaterialienindustrie 

und die Neuordnung der Materialwirtschaft

1. Die Erhöhung der Effektivität der Produktion von 
Baumaterialien

a) Das Ministerium für Bauwesen hat die propor
tionale Entwicklung der einzelnen Zweige und 
Haupterzeugnisse der Baumaterialienindustrie 
durch die komplexe Planung und Leitung von 
Forschung und Entwicklung, Projektierung und 
Produktion auf der Grundlage von langfristigen 
Prognosen der wissenschaftlich-technischen und 
ökonomischen Entwicklung zu sichern. In Zu
sammenarbeit mit den VVB und ihren Wissen
schaftlich-technischen Zentren sowie den Insti
tuten der Deutschen Bauakademie sind kom
plexe Untersuchungen und ökonomische Berech
nungen durchzuführen, um zu gewährleisten, 
daß die Verteilung der Kräfte und Fonds auf 
die VVB und Bezirke mit höchstem volkswirt
schaftlichen Nutzen erfolgt. Durch die Industrie
ministerien sind die in ihrem Bereich vorhande
nen Produktionsstätten für Baumaterialien 
systematisch weiterzuentwickeln.


